
Auto-Strom zuhause
Besondere Bedingungen der Stadtwerke Herne AG 

1. Vertragsschluss	/Lieferbeginn/Bonitätsauskunft/Ökostrom
1.1. Das Angebot des Lieferanten in Prospekten, Anzeigen etc. ist freibleibend und unverbindlich.
1.2.  Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für

die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Liefervertrages etc.) erfolgt sind. 
1.3.	 	Kann	der	Kunde	aus	rechtlichen	oder	tatsächlichen	Gründen	nicht	innerhalb	einer	Frist	von	drei	Monaten	ab	Auftragserteilung	

beliefert werden, haben die Parteien das Recht, den Vertrag mit sofortiger Wirkung in Textform zu kündigen. Der Kunde ver-
pflichtet	sich,	dem	Lieferanten	seinen	Zählerstand	zum	Vertragsbeginn	mitzuteilen.	

1.4.	 	Der	Lieferant	behält	sich	vor,	zum	Zwecke	der	Entscheidung	über	die	Begründung,	Durchführung	oder	Beendigung	des	Ver-
tragsverhältnisses	im	Einzelfall	Auskünfte	der	Creditreform	Boniversum	GmbH	zur	Bonität	des	Kunden	einzuholen.

1.5.	 	Der	Kunde	verzichtet	auf	papierbasierte	Kommunikation	und	erklärt	sich	einverstanden	mit	per	E-Mail	zugestellter	oder	zum	
Download zur Verfügung gestellter Kundenkommunikation in digitalem Format (insbesondere eine Onlinerechnung). Der Kunde 
ist berechtigt sämtliche online abwickelbaren Vorgänge im Online-Kundencenter auf www.energie-von-nebenan.de bzw. www.
stadtwerke-herne.de	durchzuführen.	Dem	Kunden	ist	es	jederzeit	gestattet,	für	Anzeigen	und	Erklärungen	wie	z.B.	Anfech-
tung, Rücktritt, Widerruf oder Kündigung von der elektronischen bzw. online-basierten Kommunikation abzuweichen und die 
Schriftform	zu	wählen.	Sämtliche	Mitteilungen	zur	Durchführung	dieses	Vertragsverhältnisses,	insbesondere	Preisanpassun-
gen,	Anpassungen	der	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	etc.,	werden	in	Textform,	z.	B.	als	Dateianhang	im	PDF-Format	im	
Online-Kundencenter zur Verfügung gestellt. Der Kunde erhält bei jeder neuen Mitteilung für ihn im Online-Kundencenter eine 
E-Mail.	Der	Kunde	verpflichtet	sich,	eine	etwaige	Änderung	seiner	E-Mail-Adresse	dem	Lieferanten	unverzüglich	mitzuteilen.
Auf ausdrücklichen Wunsch ist eine papierbasierte Kommunikation möglich. Mahnungen werden postalisch verschickt. Der
Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung. Wird auf Wunsch
des Kunden eine Rechnungskopie postalisch verschickt, wird diese mit 10 € berechnet.

1.6.	 	Lieferung	von	Ökostrom:	Die	Lieferung	stammt	aus	ganz	Europa	und	aus	allen	Bereichen	der	erneuerbaren	Energien.Die	Öko-
strom-Herkunftsnachweise	stammen	aus	nachhaltigen	Anlagen,	die	die	gesetzlich	vorgesehenen	Umweltstandards	erfüllen	
und	 an	 das	 europäische	Stromnetz	 angeschlossen	 sind.	 Sie	 entsprechen	 dem	geprüften	Kriterienkatalog	ÖKOSTROM	der	
KlimaInvest	Green	Concepts	GmbH.

2. Preise/Zukünftige	Steuern,	Abgaben	und	sonstige	hoheitlich	auferlegte	Belastungen
2.1.	Das	vom	Kunden	zu	zahlende	Entgelt	setzt	sich	aus	den	Preisbestandteilen	nach	den	Ziffern	2.2	bis	2.6	zusammen.
2.2.  Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einem verbrauchsabhängigen Arbeitspreis in der sich aus dem Vertrag ergebenden

Höhe. Diese werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert, die für die Belieferung aller Kunden in diesem Tarif anfallen. Sie ent-
halten	die	Kosten	für	Vertrieb	und	Energiebeschaffung.	Verlangt	der	Kunde	als	weitere	Ausstattung	ein	intelligentes	Messsys-
tem oder eine moderne Messeinrichtung im Sinne des MsbG, schuldet der Kunde nach den Vorgaben des MsbG grundsätzlich 
dem	Messstellenbetreiber	das	Messstellenbetriebsentgelt,	es	sei	denn,	der	Lieferant	ist	zur	Zahlung	des	Messstellenbetriebs-
entgelts	gegenüber	dem	Messstellenbetreiber	verpflichtet.	

2.3.	 	Zusätzlich	zahlt	der	Kunde	für	die	gelieferte	Energie	folgende	Preisbestandteile	nach	den	Ziffern	2.3.1	bis	2.3.10	und	2.6.		Die	
für	das	jeweils	folgende	Kalenderjahr	geltende	Höhe	der	Preisbestandteile	nach	der	Ziffer	2.3.7	werden	bis	zum	15.10.	eines	
Kalenderjahres,	diejenige	der	Preisbestandteile	nach	den	Ziffern	2.3.5,	2.3.6,	2.3.8	und	2.3.9	bis	zum	25.10.	eines	Kalender-
jahres	von	den	Übertragungsnetzbetreibern	im	Internet	veröffentlicht	(derzeit:	www.netztransparenz.de).	Im	Einzelnen:	
2.3.1.  Die von dem Lieferaten an den zuständigen Netzbetreiber für die Netznutzung zur Belieferung des Kunden abzuführende 

Netzentgelte in der jeweils geltenden Höhe. Die Höhe der Netzentgelte beträgt für das Kalenderjahr 2024 Arbeitspreis 
Netzentgelt	pro	verbrauchte	Kilowattstunde	2,500	ct	(netto);	2,975	ct	(brutto),	Grundpreis	(GP)	Netznutzungsentgelt	
0,00 €/p.a (netto); 0,00 €/p.a (brutto). Der Netzbetreiber ermittelt die Netzentgelte zum 01.01. eines Kalenderjahres 
auf	Grundlage	der	von	der	zuständigen	Regulierungsbehörde	nach	Maßgabe	des	§	21a	EnWG	i.	V.	m.	der	Anreizregulie-
rungsverordnung	(ARegV),	der	Stromnetzentgeltverordnung	(StromNEV)	und	sonstigen	Bestimmungen	des	EnWG	fest-
gelegten	und	jeweils	zum	01.01.	eines	Kalenderjahres	gemäß	§	4	ARegV	angepassten	Erlösobergrenze.	
2.3.1.1.	 	Änderungen	der	Netzentgelte	werden	gegenüber	dem	Kunden	mit	dem	Zeitpunkt	wirksam,	in	dem	sie	gegenüber	

dem Lieferaten wirksam werden. 
2.3.1.2.	 	Für	den	Fall,	dass	gegen	die	für	die	Entgelte	maßgebliche,	von	der	Regulierungsbehörde	festgesetzten	Erlös-

obergrenze Rechtsmittel eingelegt werden oder anhängig sind (z. B. durch den Netzbetreiber oder Dritte), ist 
zwischen	den	Parteien	dieses	Vertrages	das	vom	Netzbetreiber	auf	Grundlage	der	rechts-	bzw.	bestandskräftig	
festgesetzten	Erlösobergrenze	gebildete	und	rückwirkend	angewendete	Netznutzungsentgelt	ebenso	rückwir-
kend	maßgeblich.	Dies	kann	dazu	führen,	dass	Entgelte	für	vorangegangene	Zeiträume	–	gegebenenfalls	nach	
Beendigung	des	Vertrages	oder	der	Belieferung	der	jeweiligen	Entnahmestellen	durch	den	Lieferanten	–	nach-
gefordert oder zurückgezahlt werden müssen. 

2.3.1.3.	 	Ziffer	2.3.7.2	gilt	entsprechend	bei	Rechtsmitteln	gegen	die	Erlösobergrenze	von	dem	Netz	des	Netzbetreibers	
vorgelagerten	Netzbetreiber,	sofern	jene	eine	rückwirkende	Änderung	der	Entgelte	des	vorgelagerten	Netzbe-
treibers zur Folge haben. 

2.3.1.4.	 	Rück-	oder	Nachzahlungen	nach	den	vorstehenden	Ziffer	2.3.7.2	bis	2.3.7.3	werden	jeweils	mit	dem	für	den	jewei-
ligen	Zeitraum	maßgeblichen	Basiszinssatz	gemäß	§	247	BGB	verzinst,	dies	gilt	nicht,	wenn	der	Basiszinssatz	



negativ ist. 
2.3.2.		Das	vom	Lieferanten	an	den	zuständigen	Netzbetreiber	abzuführende	Entgelt	für	den	konventionellen	Messstellenbe-

trieb	mit	Messeinrichtungen	und	Messsystemen	in	der	jeweils	geltenden	Höhe.	Die	derzeitige	Höhe	des	Entgelts	für	den	
konventionellen	Messstellenbetrieb	mit	Messeinrichtungen	und	Messsystemen	beträgt	für	das	Kalenderjahr	2024	1,17	
€/Monat	(netto),	1,39	€/Monat	(brutto).	Der	Netzbetreiber	ermittelt	dieses	Entgelt	zum	01.01.	eines	Kalenderjahres	auf	
Grundlage	 der	 von	 der	 zuständigen	 Regulierungsbehörde	 nach	 Maßgabe	 des	 §	 21a	 EnWG	 i.	 V.	 m.	 der	
Anreizregulierungsverordnung	(ARegV),	der	Stromnetzentgeltverordnung	(StromNEV)	und	sonstigen	Bestimmungen	des	
EnWG	festgelegten	und	jeweils	zum	01.01.	eines	Kalenderjahres	gemäß	§	4	ARegV	angepassten	Erlösobergrenze.	Der	
Netzbetreiber	veröffentlicht	die	jeweils	geltende	Höhe	des	Entgelts	für	den	Messstellebetrieb	auf	seiner	 Internetseite.	
2.3.2.1.  Wird oder ist eine nach diesem Vertrag vom Lieferanten belieferte Marktlokation des Kunden mit einem in-

telligenten	Messsystem	oder	einer	modernen	Messeinrichtung	im	Sinne	des	MsbG	ausgestattet,	entfällt	der	
Preisbestandteil	nach	Ziffer	2.3.1	für	diese	Marktlokation.	In	diesem	Fall	schuldet	nach	den	Vorgaben	des	MsbG	
grundsätzlich der Kunde dem Messstellenbetreiber das Messstellenbetriebsentgelt, es sei denn, der Lieferant 
ist	nach	Ziffer	2.3.2	zur	Zahlung	des	Messstellenbetriebsentgelts	gegenüber	dem	Messstellenbetreiber	ver-
pflichtet.	

2.3.3.  Ist der Lieferant aufgrund einer vertraglichen, gesetzlichen oder regulierungsbehördlichen Regelung anstelle des Kunden 
verpflichtet,	die	Entgelte	für	den	Messstellenbetrieb	mit	intelligenten	Messsystemen	oder	modernen	Messeinrichtungen	
für	belieferte	Marktlokationen	des	Kunden	an	den	Messstellenbetreiber	abzuführen,	zahlt	der	Kunde	dieses	Entgelt	in	
der	 jeweils	vom	grundzuständigen	Messstellenbetreiber	auf	seiner	 Internetseite	veröffentlichten	Höhe.	Der	Lieferant	
wird	dem	Kunden	das	zu	zahlende	Entgelt	und	den	Umstand,	dass	dieses	im	Rahmen	dieses	Vertrages	von	dem	Lieferan-
ten	an	den	Kunden	weiterberechnet	wird,	informatorisch	mitteilen,	soweit	und	sobald	ihm	diese	Umstände	bekannt	sind.	
Der	Lieferant	ist	berechtigt,	mit	grundzuständigen	Messstellenbetreibern	Vereinbarungen	zur	Abrechnung	der	Entgelte	
für	den	Messstellenbetrieb	mit	intelligenten	Messsystemen	und	modernen	Messeinrichtungen	zu	treffen,	wonach	der	
grundzuständige Messstellenbetreiber gegenüber den Stadtwerken abrechnet, soweit der Lieferant sicherstellt, dass 
eine	zusätzliche	 Inanspruchnahme	des	Kunden	für	diese	Entgelte	durch	den	grundzuständigen	Messstellenbetreiber	
ausgeschlossen ist. 

2.3.4.		Die	von	dem	Lieferanten	an	den	zuständigen	Netzbetreiber	aufgrund	vertraglicher	Vereinbarung	zu	leistenden	Zahlungen	
zum Ausgleich der vom Netzbetreiber abzuführenden Konzessionsabgabe in der jeweils geltenden Höhe. Die Höhe der 
Konzessionsabgabe	richtet	sich	nach	dem	jeweils	zwischen	dem	Netzbetreiber	und	der	betreffenden	Gemeinde	bzw.	
dem	 betreffenden	 Landkreis	 nach	 Maßgabe	 von	 §	 2	 der	 Konzessionsabgabenverordnung	 (KAV)	 vereinbarten	
Konzes-sionsabgabensatz in der jeweils gültigen Höhe. Die Höhe der Konzessionsabgabe beträgt für das Jahr 2024 
0,110 ct/kWh (netto), 0,131 ct/kWh (brutto). 

2.3.5.  Die vom zuständigen Netzbetreiber von dem Lieferanten aufgrund der Netznutzung zur Belieferung des Kunden erho-
benen	Aufschläge	nach	Maßgabe	des	Gesetzes	für	die	Erhaltung,	die	Modernisierung	und	den	Ausbau	der	Kraft-Wär-
me-Kopplung	 (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz	 –	 KWKG)	 nach	 §	 17f EnWG in	 der	 jeweils	 geltenden	 Höhe.	 Die	 KWK-
Umlage	beträgt	 im	 Kalenderjahr	 2024	 0,275	 ct/kWh	 (netto);	 0,327	 ct/kWh	 (brutto)	 für	 den	 Jahresverbrauch	 bis	
1.000.000	kWh. 

2.3.6.		Die	vom	zuständigen	Netzbetreiber	von	dem	Lieferaten	erhobene	Umlage	nach	§	19	Abs.	2	StromNEV,	die	aufgrund	der	
Netz	nutzung	zur	Belieferung	des	Kunden	anfällt,	in	der	jeweils	geltenden	Höhe.	Die	§	19-StromNEV-Umlage	beträgt	für	
das	Kalenderjahr	2024	0,403 ct/kWh	(netto);	0,479	ct/kWh	(brutto)	für	Jahresverbrauchsmengen	bis	1.000.000	kWh.	

2.3.7.	 	Die	von	dem	Lieferanten	an	den	zuständigen	Netzbetreiber	zu	zahlende	sog.	Offshore-Netzumlage	nach	§	17 f EnWG	
aufgrund	der	Netznutzung	zur	Belieferung	des	Kunden	anfällt,	in	der	jeweils	geltenden	Höhe.	Die	Offshore-Netzumlagee		
beträgt	 gemäß	 Veröffentlichung	 der	 Übertragungsnetzbetreiber	 (derzeit:	 www.netztransparenz.	 de)	 für	 das	 Jahr	
2024	für	Kunden	mit	einem	Jahresverbrauch	bis	1.000.000	kWh	0,672 ct/kWh	(netto);	0,604	(brutto).

2.3.8.			Die	von	dem	Lieferaten	an	den	zuständigen	Netzbetreiber	aufgrund	§	18	Abs.	1	der	Verordnung	zu	abschaltbaren	Lasten	
(AbLaV)	zu	zahlende	Umlage	(abLa-Umlage),	die	aufgrund	der	Netznutzung	zur	Belieferung	des	Kunden	anfällt,	in	der	
jeweils	geltenden	Höhe.	Die	Höhe	der	abLa-Umlage	beträgt	für	das	Kalenderjahr	2024	0,003	ct/kWh	(netto);	0,003	
(brutto). 

2.3.9.		Die	vom	Lieferanten	an	den	Netzbetreiber	zu	zahlende	Wasserstoffumlage	nach	§	118	Abs.	6	Satz	9	bis	11	EnWG.	Mit	
der	Wasserstoffumlage	werden	Kosten	ausgeglichen,	die	den	Über	tragungsnetzbetreibern	durch	die	Abwicklung	der	
gesetzlichen	Vorgaben	zur	Förderung	der	Wasser	stofferzeugung	durch	Wasserelektrolyse	entstehen.		
Die Stromsteuer in der jeweils geltenden Höhe. Die Höhe der Stromsteuer beträgt für das Jahr 2024 0,000 ct/
kWh (netto), 0,000 ct/kWh (brutto). 

2.4.	 	Ist	eine	Umlage	nach	Ziffer	2.3.1	bis	2.3.10	negativ,	reduziert	sich	der	für	die	gelieferte	Energie	zu	zahlende	Preis	in	ent-

2.5.	 		Wird	die	Belieferung	oder	die	Verteilung	von	elektrischer	Energie	nach	Vertragsschluss	mit	zusätzlichen,	in	Ziffern	2.2,	
2.3	 und	2.6	nicht	genannten	Steuern	oder	Abgaben	belegt,	erhöht	sich	das	vom	Kunden	zu	zahlende	Entgelt	um	die	hieraus	

entstehenden Mehrkosten in der jeweils geltenden Höhe. Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belieferung oder die Verteilung 
von	elektrischer	Energie	nach	Vertragsschluss	mit	einer	hoheitlich	auferlegten,	allgemein	verbindlichen	Belastung	(d.	h.	keine	
Bußgelder	o.	ä.)	belegt	wird,	soweit	diese	unmittelbaren	Einfluss	auf	die	Kosten	für	die	nach	diesem	Vertrag	geschuldeten	
Leistungen	hat.	Die	Weitergabe	in	der	jeweils	geltenden	Höhe	nach	Satz	1	und	2	führt	bei	Erstattungen	(z.B.	in	Form	negati-
ver	Umlagen)	zu	einer	entsprechenden	Entgeltreduzierung.	Eine	Weiterberechnung	erfolgt	nicht,	soweit	die	Mehrkosten	nach	
Höhe	und	Zeitpunkt	ihres	Entstehens	bereits	bei	Vertragsschluss	konkret	vorhersehbar	waren	oder	die	jeweilige	gesetzliche	
Regelung	der	Weiterberechnung	entgegensteht.	Eine	Weiterberechnung	ist	auf	die	Mehrkosten	beschränkt,	die	nach	dem	

2.3.10

sprechender Höhe.



KundenCenter Herne 
Berliner Platz 9 
44623 Herne

KundenCenter Wanne 
Hauptstraße 263 
44649 Herne

02323 592 555 
kundenservice@stadtwerke-herne.de 
www.stadtwerke-herne.de

Sinn	und	Zweck	der	gesetzlichen	Regelung	dem	einzelnen	Vertragsverhältnis	(z.	B.	nach	Kopf	oder	nach	Verbrauch)	zugeord-
net	werden	können.	Eine	Weiterberechnung	erfolgt	ab	dem	Zeitpunkt	der	Entstehung	der	Mehrkosten.	Der	Kunde	wird	über	
eine solche Weiterberechnung spätestens einen Monat vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform informiert. In diesem 
Fall	hat	der	Kunde	das	Recht,	den	Vertrag	ohne	Einhaltung	einer	Kündigungsfrist	zum	Zeitpunkt	des	Wirksamwerdens	der	
Weiterberechnung zu kündigen. 

2.6.		Zusätzlich	fällt	auf	die	Preisbestandteile	(netto)	nach	den	Ziffern	2.2	und	2.3	sowie	etwaige	zukünftige	Steuern,	Abgaben	und	
sonstige	hoheitlich	auferlegte	Belastungen	nach	Ziffer	2.5	die	Umsatzsteuer	in	der	jeweils	geltenden	Höhe	an	(derzeit:	19	%).	

2.7.	 	Der	Lieferant	teilt	dem	Kunden	die	jeweils	geltende	Höhe	eines	nach	Ziffer	2.3,	2.5	und	2.6	zu	zahlenden	Preisbestandteils	auf	
Anfrage mit. 

2.8.		Informationen	über	aktuelle	Produkte	und	Tarife	erhält	der	Kunde	unter	der	Telefonnummer	02323/592-555	oder	im	Internet	
unter www.stadtwerke-herne.de. 

3. Messstellenbetrieb
3.1.	 	Der	Messstellenbetrieb	wird	durch	den	Messstellenbetreiber	erbracht	und	 ist	gemäß	§	9	Abs.	2	MsbG	Bestandteil	dieses

Vertrags, soweit der Kunde keinen Vertrag mit einem wettbewerblichen Messstellenbetreiber schließt. Der Lieferant stellt 
dem	Kunden	das	Entgelt	für	den	Messstellenbetrieb	und	Messung	unter	den	Voraussetzungen	von	Ziffer	2.3.2	und	2.3.2.1	in	
Rechnung.

4. Netzbetreiber
4.1.	 	Der	örtliche	Netzbetreiber	für	das	Versorgungsgebiet	Herne	ist	die	Stadtwerke	Herne	AG,	Grenzweg	18,	44623	Herne,	Amts-

gericht	Bochum	HRB	9354.

5. Stromkennzeichnung
5.1.	 	Die	vom	Lieferanten	2022	gelieferte	elektrische	Energie	für	den	Ökostrombereich	setzt	sich	aus	folgenden	Energieträgern

6. Steuerbare	Verbrauchseinrichtug	/	Lieferung	von	Energie	zum	Laden	von	Elektrofahrzeugen
6.1.	 	Die	Ladestation	muss	als	steuerbare	Verbrauchseinrichtung	gem.	§	14a	EnWG	durch	den	örtlichen	Netzbetreiber	anerkannt

sein. Daher setzt die Strombelieferung neben den genannten Bedingungen voraus, dass der Ladestromverbrauch in der 
Kundenanlage	durch	einen	Niederspannungs-Eintarifzähler	gemessen	wird,	ein	Tarifsteuergerät	zur	Steuerung	der	Unterbre-
chungs- bzw. Freigabezeiten installiert ist und die Messung des Ladestromverbrauches separat vom Haushaltsstromverbrauch 
erfolgt. Der Ladepunkt muss entsprechend den Anforderungen des Netzbetreibers netzdienlich steuer- bzw. vorübergehend 
abschaltbar angeschlossen und betrieben werden. Der örtliche Netzbetreiber kann die Messeinrichtung und Versorgung der 
Kundenanlage zu den vom Netzbetreiber vorgegebenen Tageszeiten vollständig unterbrechen. Sollte sich nach Vertrags-
schluss	herausstellen,	dass	die	Voraussetzungen	gemäß	dieser	Ziffer	nicht	erfüllt	sind	oder	sollten	diese	Voraussetzungen	
nachträglich wegfallen, ist der Lieferant berechtigt, den Stromlieferungsvertrag mit einer Frist von zwei Wochen zu kündigen. 

6.2.		Die	vom	Lieferanten	an	den	Kunden	gelieferte	elektrische	Energie	wird	vom	Kunden	ausschließlich	zum	Laden	von	Elektrofahr-
zeugen zu den Bedingungen dieses Vertrages eingesetzt.  

Die von der Stadtwerke Herne AG im Jahr 2022 gelieferte elektrische Energie für das Produkt Auto-Strom zuhause setzt 
sich aus folgenden Energieträgern zusammen: 0 % Kernkraft, 0 % Kohle, 0 % Erdgas, 0 % sonstige fossile Energieträger, 
59,0 % Erneuerbare Energie aus Herkunftsnachweisen, nicht finanziert aus der EEG-Umlage, 41 % sonstige Erneuerbare 
Energien, finanziert aus der EEG-Umlage, 0,0001 g/kWh Co².Emissionen, 296 g/kWh Radioaktiver Abfall.



1.  Umfang und Durchführung der Lieferung / 
Leistungsumfang / Weiterleitungsverbot / 
Befreiung von der Leistungspflicht 

1.1.  Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Be-
darf an Energie an seine vertraglich benannte Entnahme-
stelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Netz-
anschlusses, über den der Kunde beliefert und mittels 
Marktlokations-Identifikationsnummer energiewirtschaft-
lich identifiziert wird. Voraussetzung für die Belieferung 
ist, dass der Kunde Letztverbraucher ist, der die Energie 
überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt kauft 
und nutzt und die Belieferung über Standardlastprofile 
erfolgt (keine Leistungsmessung). Eine Belieferung an Ge-
werbekunden – unabhängig vom Jahresstromverbrauch – 
die Messung durch Mehrtarifzähler, sowie die Nutzung der 
Energie für den Betrieb von Nachtspeicheranlagen, Wär-
mepumpen und Photovoltaikanlagen ist ausgeschlossen 
und berechtigt den Lieferanten, den Vertrag mit sofortiger 
Wirkung in Textform zu kündigen. 

1.2.  Der Kunde wird die Energie lediglich zur eigenen Versorgung 
nutzen. Eine Weiterleitung an Dritte ist nur mit Zustimmung 
des Lieferanten zulässig. Sofern der Kunde den Strom auch 
für gewerbliche Zwecke verbraucht, ist der Jahresstromver-
brauch auf maximal 10.000 kWh begrenzt. Eine Belieferung, 
die über die Jahreshöchstgrenze hinaus geht ist ausge-
schlossen und berechtigt den Lieferanten, den Vertrag mit 
sofortiger Wirkung in Textform zu kündigen.

1.3.  Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in 
der Energieversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um 
Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des 
Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht be-
freit. Zu den möglichen Ansprüchen des Kunden gegen den 
Netzbetreiber wird auf Ziffer 8 verwiesen. 

1.4.  Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten 
durch unvorhersehbare Umstände, auf die sie keinen Ein-
fluss haben und deren Abwendung mit einem angemesse-
nen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht er-
reicht werden kann (insbesondere höhere Gewalt wie z. B. 
Naturkatastrophen, Krieg, Pandemien, Arbeitskampfmaß-
nahmen, hoheitliche Anordnungen) unmöglich gemacht, so 
sind die Parteien von ihren vertraglichen Leistungspflich-
ten befreit, solange diese Umstände noch andauern. 

1.5.  Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, 
soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss 
und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbe-
treiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unter-
brochen hat. Schadensersatzansprüche des Kunden gegen 
den Lieferanten bleiben für den Fall unberührt, dass den 
Lieferanten an der Unterbrechung ein Verschulden trifft.

1.6.  Der Kunde hat die Stadtwerke vier Wochen vor der geplan-
ten Inbetriebnahme von Erzeugungsanlagen zum Eigenver-
brauch in Textform über die Anlage(n) und deren Leistung 
zu informieren. 

1.7.  Eine Belieferung an Gewerbekunden – unabhängig vom 
Jahresstromverbrauch – die Messung durch Mehrtarif-
zähler, sowie die Nutzung der Energie für den Betrieb von 
Nachtspeicheranlagen, Wärmepumpen und Photovoltaik-
anlagen ist ausgeschlossen – es sei denn dies ist nach 
den jeweiligen Besonderen Bedingungen gestattet – und 
berechtigt den Lieferant, den Vertrag mit sofortiger Wir-
kung in Textform zu kündigen.

2. Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / 
Abrechnung / Anteilige Preisberechnung / 
Abrechnungsinformationen / Verbrauchshistorie

2.1.  Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrich-
tungen bzw. Messsysteme (oder rechtmäßige Ersatzwert-
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bildung) des zuständigen Messstellenbetreibers ermittelt. 
Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom Messstel-
lenbetreiber oder Lieferanten oder, sofern keine Fernüber-
mittlung der Verbrauchsdaten (z. B. über ein intelligentes 
Messsystem) erfolgt, auf Verlangen des Lieferanten oder 
des Messstellenbetreibers kostenlos vom Kunden durch-
geführt. Verlangt der Lieferant eine Selbstablesung des 
Kunden, fordert der Lieferant den Kunden rechtzeitig dazu 
auf. Die Ablesung der Messeinrichtungen erfolgt zum Zwe-
cke der Abrechnung, etwa anlässlich eines Lieferanten-
wechsels oder bei Vorliegen eines berechtigten Interesses 
des Lieferanten an einer Überprüfung der Ablesung, und 
zum Zwecke der Erstellung der Abrechnungsinformatio-
nen. Der Kunde kann einer Selbstablesung widersprechen, 
wenn ihm diese nicht zumutbar ist. Soweit der Kunde für 
einen bestimmten Abrechnungszeitraum trotz entspre-
chender Verpflichtung keine Ablesedaten übermittelt hat 
oder der Lieferant aus anderen Gründen, die er nicht zu 
vertreten hat, den tatsächlichen Verbrauch nicht ermitteln 
kann (etwa, weil keine Messwerte bzw. vom Messstellen-
betreiber rechtmäßig ermittelten Ersatzwerte verfügbar 
sind), kann der Lieferant den Verbrauch auf der Grundlage 
der letzten Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem 
Verbrauch vergleichbarer Kunden jeweils unter angemes-
sener Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse 
schätzen. Vom Kunden zu vertretende Rechnungskorrek-
turen in Folge unterlassener Mitteilung bzw. fehlerhafter 
Zählerstände werden mit jeweils 20,– € berechnet.

2.2.  Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit 
einem Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferan-
ten oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinem 
Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit 
dies zur Ermittlung der preislichen Bemessungsgrundlagen 
oder zur Ablesung der Messeinrichtungen erforderlich ist. 
Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den Kun-
den oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus erfol-
gen. Sie muss mind. eine Woche vor dem Betretungstermin 
erfolgen; mind. ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde 
hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zu-
gänglich sind. Wenn der Kunde den Zutritt unberechtigt 
verweigert oder behindert, stellt der Lieferant dem Kunden 
die dadurch entstandenen Kosten nach tatsächlichem Auf-
wand in Rechnung.

2.3.  Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszah-
lungen verlangen. Die Höhe der Abschlagszahlung richtet 
sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrech-
nungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis oder 
nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer 
Kunden und dem aktuellen Vertragspreis. Macht der Kunde 
glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich abweicht, ist dies 
angemessen zu berücksichtigen. Ist die Messstelle des 
Kunden mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet, 
ist der Lieferant berechtigt, anstelle der Erhebung von Ab-
schlagszahlungen die Entgelte nach diesem Vertrag für die 
im Liefermonat gelieferte Energie innerhalb von drei Wo-
chen nach dem Liefermonat abzurechnen. 

2.4.  Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrech-
nungszeitraums, der ein Jahr nicht überschreitet, und 
zum Ende des Vertragsverhältnisses wird vom Lieferan-
ten eine Abrechnung nach seiner Wahl in elektronischer 
Form oder in Papierform erstellt. Abweichend von Satz 1 
hat der Kunde das Recht, eine kostenpflichtige monatli-
che, vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung zu wäh-
len, die auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit 
dem Lieferanten erfolgt. Erhält der Kunde Abrechnungen 
in Papierform, erfolgt die Übermittlung der Abrechnungen 
auf Wunsch auch in elektronischer Form. Erhält der Kunde 
elektronische Abrechnungen, erfolgt die Übermittlung der 
Abrechnungen auf Wunsch auch einmal jährlich in Papier-
form. In jeder Abrechnung wird der tatsächliche Umfang 
der Belieferung unter Anrechnung der Abschlagszahlungen 
abgerechnet. Ergibt sich eine Abweichung der Abschlags-
zahlungen von der Abrechnung der tatsächlichen Beliefe-



rung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag 
unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet, spätestens 
aber mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Bei 
einer monatlichen Abrechnung entfällt das Recht des Lie-
feranten nach Ziffer 2.3 Satz 1. 

2.5.  Erhält der Kunde eine elektronische Abrechnung und er-
folgt keine Fernübermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. 
über ein intelligentes Messsystem), erhält er unentgeltlich 
die (in jeder Rechnung bereits enthaltenen) Abrechnungs-
informationen nach § 40b EnWG automatisch alle sechs 
Monate und auf Wunsch alle drei Monate. 

2.6.  Auf Wunsch des Kunden stellt der Lieferant dem Kunden 
und/oder einem von diesem benannten Dritten, soweit ver-
fügbar, ergänzende Informationen zu dessen Verbrauchs-
historie zur Verfügung. Der Lieferant stellt dem Kunden 
die dadurch entstandenen Kosten nach tatsächlichem Auf-
wand in Rechnung.

2.7.  Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine 
Nachprüfung der Messeinrichtungen an seiner Entnah-
mestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich an-
erkannte Prüfstelle i. S. v. § 40 Abs. 3 MessEG zu veran-
lassen. Die Kosten der Nachprüfung fallen dem Kunden nur 
dann zur Last, sofern die eichrechtlichen Verkehrsfehler-
grenzen nicht überschritten werden.

2.8.  Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Über-
schreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder 
werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrags 
festgestellt (wie z. B. auch bei einer Rechnung auf der 
Grundlage falscher Messwerte), so wird der zu viel oder 
zu wenig berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. 
nachentrichtet oder mit der nächsten Abschlagszahlung 
verrechnet. Ist das Ausmaß des Fehlers nicht einwand-
frei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an 
(und liegen auch keine rechtmäßig ermittelten Ersatzwerte 
vor), so ermittelt der Lieferant den Verbrauch für die Zeit 
seit der letzten fehlerfreien Ablesung durch Schätzung 
entsprechend Ziffer 2.1 Satz 6. Ansprüche nach dieser 
Ziffer sind auf den der Feststellung des Fehlers vorherge-
henden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Aus-
wirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum 
festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf 
längstens drei Jahre beschränkt.

2.9.  Ändert sich das vertragliche Entgelt während des Abrech-
nungszeitraums, so rechnet der Lieferant geänderte ver-
brauchsunabhängige Preisbestandteile tagesgenau ab. Für 
die Abrechnung geänderter verbrauchsabhängiger Preisbe-
standteile wird die nach Ziffer 2.1 ermittelte Verbrauchs-
menge des Kunden im Abrechnungszeitraum auf Grundla-
ge einer Schätzung nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 
auf den Zeitraum vor und nach der Preisänderung aufge-
teilt, wobei jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen auf 
der Grundlage vergleichbarer Erfahrungswerte angemes-
sen zu berücksichtigen sind. Die nach der Preisänderung 
anfallenden Abschlagszahlungen können entsprechend an-
gepasst werden.  

3. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung 
/ Aufrechnung

3.1.  Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zu-
gang der Rechnung, Abschläge und Vorauszahlungen zu 
dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 
im Abschlagsplan bzw. mit Verlangen der Vorauszahlung 
festgelegten Zeitpunkt fällig und im Wege des Lastschrift-
verfahrens, mittels Dauerauftrag oder Überweisung (auch 
durch Barüberweisung) oder von Jahreszahlern inkl. 2 % 
Bonus mittels Überweisung zu zahlen. 

3.2.  Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lie-
ferant angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung sei-
ner Forderung ergreifen. Fordert der Lieferant erneut zur 

Zahlung auf  oder lässt der Lieferant den Betrag durch 
Beauftragung eines Inkassodienstleisters (auch des Netz-
betreibers) einziehen, stellt er dem Kunden die dadurch 
entstandenen Kosten nach tatsächlichem Aufwand in 
Rechnung. Bei erforderlichen Rücklastschriften werden die 
bei den jeweiligen Geldinstituten anfallenden Kosten wei-
terberechnet.

3.3.  Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungs-
aufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur,

3.3.1.  sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch 
ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch 
wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Ab-
rechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nach-
prüfung der Messeinrichtung verlangt und solange 
durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße 
Funktion der Messeinrichtung festgestellt ist

 oder
3.3.2.  sofern aus Sicht eines verständigen Kunden die 

ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Feh-
lers besteht, z. B. bei falschen Kundennamen, ver-
wechselten Entnahmestellen, ohne Weiteres er-
kennbaren Rechenfehlern oder bei weit außerhalb 
der Plausibilität liegenden Verbrauchsmengen, auch 
wenn eine Nachprüfung der Messeinrichtung deren 
ordnungsgemäße Funktion bestätigt hat.

 Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben von dieser 
Ziffer 3.3 unberührt.

3.4.  Gegen Forderungen des Lieferanten kann nur mit unbe-
strittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprü-
chen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche 
des Kunden aufgrund vollständiger oder teilweiser Nicht-
erfüllung oder mangelhafter Erfüllung der Hauptleistungs-
pflichten. Weiterhin gilt dies nicht für Forderungen des 
Kunden, die im Rahmen des Rückabwicklungsverhältnisses 
nach Widerruf des Vertrags entstehen.

4.  Vorauszahlung / Sicherheitsleistungen / 
Bargeld- oder Chipkartenzähler 

4.1.  Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Voraus-
zahlung in angemessener Höhe verlangen, wenn der Kunde 
mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher 
Höhe in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeit-
raums von zwölf Monaten wiederholt in Zahlungsverzug 
gerät oder in sonstigen begründeten Fällen. 

4.2.  Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Be-
ginn, Höhe und die Gründe für die Vorauszahlung sowie 
die Voraussetzungen für ihren Wegfall mitzuteilen. Die 
Zeitpunkte der Vorauszahlungen legt der Lieferant nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) fest. Die Vorauszahlung 
ist frühestens zum Lieferbeginn fällig. Die Höhe der Vo-
rauszahlung richtet sich nach dem Verbrauch des vor-
hergehenden Abrechnungszeitraums und dem aktuellen 
Vertragspreis oder dem durchschnittlichen Verbrauch 
vergleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis. 
Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich 
geringer ist, ist dies angemessen zu berücksichtigen. 

4.3.  Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom Kun-
den nach dem Vertrag zu leistenden Zahlung (Abschläge 
nach Ziffer 4.1 oder Rechnungsbeträge) verrechnet. Ergibt 
sich dabei eine Abweichung der Vorauszahlung von der zu 
leistenden Zahlung, so wird der zu viel oder zu wenig berech-
nete Betrag unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet. 

4.4.  Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant 
beim Kunden ein Vorauszahlungssystem (z. B. Bargeld- 
oder Chipkartenzähler) einrichten und betreiben bzw. den 
Messstellenbetreiber damit beauftragen. 

4.5.  Anstelle einer Vorauszahlung kann der Lieferant eine Si-



cherheitsleistung in Höhe der für einen Zeitraum von zwei 
Liefermonaten voraussichtlich durchschnittlich zu leisten-
den Zahlungen verlangen. Sofern die Parteien nichts ande-
res vereinbaren, ist eine Sicherheitsleistung nur zulässig 
in Form von Barsicherheiten und/oder einer unbedingten, 
unwiderruflichen, selbstschuldnerischen Bürgschaft einer 
europäischen Bank. Die sich verbürgende Bank muss ein 
Rating im „A“-Bereich von Standard & Poors oder ein gleich-
wertiges Rating einer anderen international anerkannten 
Rating-Agentur aufweisen. Barsicherheiten werden zum je-
weiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB verzinst. 

4.6.  Der Lieferant kann sich aus der Sicherheit befriedigen, 
sobald der Kunde mit seinen Zahlungsverpflichtungen in 
Verzug ist. Der Lieferant wird die Sicherheit nur in dem 
Umfang verwerten, in dem dies zur Erfüllung der rückstän-
digen Zahlungsverpflichtungen erforderlich ist. Kursverlus-
te beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des 
Kunden. 

4.7.  Die Verwertung der Sicherheit nach Ziffer 4.6 wird der Lie-
ferant dem Kunden unter Fristsetzung schriftlich andro-
hen, es sei denn nach den Umständen des Einzelfalls be-
steht Grund zu der Annahme, dass eine Befriedigung aus 
der Sicherheit zu spät erfolgen würde. Ist der Abschluss 
des Vertrages für den Kunden ein Handelsgeschäft, be-
trägt die Frist wenigstens eine Woche. In allen übrigen Fäl-
len beträgt sie einen Monat. 

4.8.  Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, soweit ihre 
Voraussetzungen weggefallen sind. 

4.9.  Die Regelungen zur Einstellung und Unterbrechung der Be-
lieferung sowie zur Kündigung in Ziffer 7 bleiben unberührt. 

4.10.  Statt Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verlan-
gen, kann der Lieferant beim Kunden einen Bargeld oder 
Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare Vorkassen-
systeme einrichten und betreiben, wenn a) nach den Um-
ständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, 
dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ganz oder 
teilweise nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt oder b) 
mindestens zwei Zahlungserinnerung im Abrechnungsjahr 
vorliegen oder c) eine schlechte Bonitätsauskunft vorliegt. 
Der Kunde ist rechtzeitig über den Einbau der Messeinrich-
tung zu unterrichten. Den Zeitpunkt des Einbaus legt der 
Lieferant nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) fest. 

5. Erbringung von Dienstleistungen nach § 41d EnWG

Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten den Abschluss einer 
vertraglichen Vereinbarung mit einem Dritten über die Erbringung 
von Dienstleistungen hinsichtlich von Mehr- oder Mindererzeu-
gung sowie von Mehr- oder Minderverbrauch elektrischer Arbeit 
und über einen anderen Bilanzkreis unverzüglich mitzuteilen. Der 
Lieferant wird die Erbringung der Dienstleistung auf Grundlage 
einer gesonderten Vereinbarung – soweit und solange diese nicht 
durch eine Festlegung der Bundesnetzagentur entbehrlich wird – 
gegen angemessenes Entgelt ermöglichen.

6. Änderungen des Vertrags und dieser Bedingungen

Die Regelungen des Vertrags beruhen auf den gesetzlichen und 
sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlus-
ses (z. B. EnWG, StomGVV, StomNZV, MsbG, MessEG und MessEV, 
höchstrichterliche Rechtsprechung, Festlegungen und Beschlüsse 
der BNetzA). Das vertragliche Äquivalenzverhältnis kann nach Ver-
tragsschluss durch unvorhersehbare Änderungen der gesetzlichen 
oder sonstigen Rahmenbedingungen (z. B. durch Gesetzesände-
rungen, sofern deren konkreter Inhalt nicht bereits – etwa in der 
Phase zwischen dem Abschluss des förmlichen Gesetzgebungs-
verfahrens und dem Inkrafttreten – absehbar war), die der Liefe-
rant nicht veranlasst und auf die er auch keinen Einfluss hat, in 
nicht unbedeutendem Maße gestört werden. Ebenso kann nach 
Vertragsschluss eine im Vertrag entstandene Lücke nicht unerheb-
liche Schwierigkeiten bei der Durchführung des Vertrags entste-

hen lassen (etwa wenn die Rechtsprechung eine Klausel für un-
wirksam erklärt), die nur durch eine Anpassung oder Ergänzung zu 
beseitigen sind. In solchen Fällen ist der Lieferant verpflichtet, den 
Vertrag – mit Ausnahme des Entgelts – unverzüglich insoweit an-
zupassen und/oder zu ergänzen, als es die Wiederherstellung des 
Äquivalenzverhältnisses von Leistung und Gegenleistung und/oder 
der Ausgleich entstandener Vertragslücken zur zumutbaren Fort- 
und Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich macht (z. 
B. mangels gesetzlicher Überleitungsbestimmungen). Anpassun-
gen des Vertrags nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten
möglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn der Lieferant dem
Kunden die Anpassung spätestens einen Monat vor dem geplanten
Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde
das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Vertragsanpassung zu kündi-
gen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung ge-
sondert hingewiesen.

7.  Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung / Sonder-
kündigungsrecht bei Einbau intelligentes Messsystem

 7.1.  Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort einzu-
stellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen 
Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in 
nicht unerheblichem Maße schuldhaft Energie unter Um-
gehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messein-
richtungen verwendet („Energiediebstahl“) und die Unter-
brechung zur Verhinderung einer weiteren unberechtigten 
Energieentnahme erforderlich ist.

7.2.  Bei Zahlungsverzug des Kunden in Höhe des Doppelten der 
rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat entfallen-
den Abschlags- oder Vorauszahlung, mindestens aber mit 
€ 100,00 inklusive Mahn- und Inkassokosten, ist der Lie-
ferant ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen und 
die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetrei-
ber unterbrechen zu lassen. Bei der Berechnung des Min-
destbetrags bleiben nicht titulierte Forderungen außer Be-
tracht, die der Kunde schlüssig beanstandet hat oder die 
wegen einer Vereinbarung zwischen Lieferanten und Kun-
den noch nicht fällig sind oder die aus einer streitigen und 
noch nicht rechtskräftig entschiedenen Preiserhöhung des 
Lieferanten resultieren. Die Unterbrechung unterbleibt, 
wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur 
Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde dar-
legt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen 
Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt. Dem Kunden 
wird die Unterbrechung spätestens vier Wochen vorher 
angedroht und die Beauftragung des Netzbetreibers mit 
der Unterbrechung der Anschlussnutzung acht Werkta-
ge vorher durch briefliche, unter Angabe des Zeitpunkts 
der Auftragserteilung angekündigt. Der Lieferant wird 
den Netzbetreiber zu dem in der Ankündigung genannten 
Zeitpunkt beauftragen, die Anschlussnutzung zu unter-
brechen, wofür der Netzbetreiber nach den Vorgaben des 
einheitlichen Netznutzungsvertrags Strom sechs weitere 
Werktage Zeit hat. Der Kunde wird den Lieferanten auf et-
waige Besonderheiten, die einer Unterbrechung zwingend 
entgegenstehen, unverzüglich hinweisen.

Der Gesetzgeber hat mit § 118b EnWG ein befristetes 
gesetzliches Recht zur Versorgungs-unterbrechung 
gegenüber Haushaltskunden nach § 3 Nr. 22 EnWG 
eingeführt, das voraussichtlich bis zum 30.04.2024 gilt 
und dem vertraglichen Recht zur Versorgungs-
unterbrechung nach vorstehendem Absatz für diese 
Kunden vorgeht. Nach § 118b EnWG ist eine 
Versorgungsunterbrechung vier Wochen nach vorheriger 
Androhung möglich, wenn der Kunde seiner Zahlungs-
verpflichtung trotz Mahnung nicht nachkommt. Dem 
Kunden ist nach § 118b Abs. 5 EnWG vor der 
Versorgungsunterbrechung insbesondere der Abschluss 
einer Abwendungsvereinbarung, zur Vermeidung der 
Versorgungsunterbrechung, anzubieten.

Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wieder-
herstellung der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. 
Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen 
Kosten 

7.3.

7.4.



nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung. Die Belieferung 
wird unverzüglich wiederhergestellt, wenn die Gründe für 
die Unterbrechung entfallen und die Kosten der Unterbre-
chung und Wiederherstellung bezahlt sind; sofern keine 
Barzahlung erfolgt, bleibt es dem Kunden zur Verkürzung 
der Unterbrechungszeit auch bei einer erteilten Einzugser-
mächtigung unbenommen, die Kosten der Unterbrechung 
und Wiederherstellung unverzüglich mittels Überweisung 
zu zahlen.

7.5.  Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung 
einer Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. 
Der Lieferant muss den Kunden unverzüglich beim zustän-
digen Verteilnetzbetreiber abmelden. Soweit die Entnah-
men des Kunden im Falle einer außerordentlichen Kündi-
gung des Lieferanten trotz der Abmeldung (etwa wegen 
Bearbeitungsfristen des Netzbetreibers, Prozessfristen 
aus den Festlegungen der BNetzA zu Lieferantenwechsel-
prozessen) über den Zeitpunkt der Vertragsbeendigung hi-
naus dem Lieferanten bilanziell zugeordnet werden, ohne 
dass der Lieferant dafür einen Ausgleich erhält (z. B. im 
Rahmen der Mehr- oder Mindermengenabrechnung des 
Netzbetreibers), schuldet der Kunde für diese fortwähren-
de Belieferung das Entgelt nach diesem Vertrag. Ein wichti-
ger Grund liegt insbesondere vor im Fall eines Energiedieb-
stahls nach Ziffer 7.1 oder im Fall eines Zahlungsverzugs 
unter den Voraussetzungen von Ziffer 7.2 Satz 1 und 2. Im 
letztgenannten Fall ist dem Kunden die Kündigung mind. 
zwei Wochen vorher anzudrohen. Ein wichtiger Grund liegt 
weiterhin bei Vorliegen einer negativen Auskunft der Cre-
ditreform Boniversum GmbH zur Bonität des Kunden vor 
oder wenn sich herausstellt, dass der Kunde während ei-
nes früheren Stromliefervertrages mit dem Lieferanten mit 
Zahlungen im Verzug war und derzeit offene Forderungen 
in Höhe von mindestens € 100,- gegen ihn aus solch einem 
Vertrag oder einer Ratenzahlungsvereinbarung bestehen. 

7.6.  Für den Lieferanten liegt ein wichtiger Grund weiterhin vor, 
wenn der Kunde ganz oder teilweise eine geschuldete Vor-
auszahlung und/oder vereinbarte Sicherheitsleistung nicht 
leistet und seiner Pflicht nicht innerhalb einer von den 
Lieferanten daraufhin gesetzten Frist von zwei Wochen 
nachkommt. Die Fristsetzung erfolgt in einer weiteren Zah-
lungsaufforderung des Lieferanten mit Kündigungsandro-
hung. 

7.7.  Der Lieferant ist berechtigt, den Vertrag, abweichend von 
der Regelung zur Laufzeit auf der Vorderseite des Liefer-
vertragsformulars, bei einem bevorstehenden Ersteinbau 
eines intelligenten Messsystems mit einer Frist von zwei 
Monaten auf den angekündigten Zeitpunkt des Einbaus zu 
kündigen. Der  Lieferant wird dem Kunden in diesem Fall 
mit der Kündigung ein Angebot für den Abschluss eines 
neuen Stromliefervertrages unterbreiten.  

8. Haftung

8.1.  Der Lieferant haftet bei schuldhafter vertraglicher Pflicht-
verletzung (z. B. bei Nichterfüllung der Lieferpflicht oder 
ungenauer oder verspäteter Abrechnung) für dadurch ent-
standene Schäden nach Maßgabe von Ziffern 8.2 bis 8.6.

8.2.  Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei 
Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit 
es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs ein-
schließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem 
Netzbetreiber geltend zu machen. 

8.3.  Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverzüglich 
über die mit der Schadensverursachung zusammenhän-
genden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt 
sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden 
können.

8.4.  In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Partei-
en sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für 

schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit 
der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten).

8.5.  Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, 
welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit be-
ruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den 
die haftende Partei bei Abschluss des Vertrags als mög-
liche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder 
unter Berücksichtigung der Umstände, die sie kannte oder 
kennen musste, hätte voraussehen müssen. 

8.6.  Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben 
unberührt.

9. Umzug / Übertragung des Vertrags

9.1.  Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug 
unverzüglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der 
neuen Anschrift und der neuen Zählernummer oder Markt-
lokations-Identifikationsnummer in Textform mitzuteilen. 
Im Regelfall muss diese Mitteilung bis spätestens zehn 
Werktage vor dem Umzugsdatum erfolgen, um dem Liefe-
ranten eine rechtzeitige Ab- bzw. Ummeldung beim Netz-
betreiber zu ermöglichen. 

9.2.  Der Lieferant wird dem Kunden – sofern kein Fall nach Zif-
fer 9.3 vorliegt – an der neuen Entnahmestelle auf Grund-
lage des Vertrages weiterbeliefern. Die Belieferung zum 
Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem 
Lieferanten das Umzugsdatum rechtzeitig mitgeteilt hat.

9.3.  Bei Umzug innerhalb des Gebiets des bisherigen Netzbe-
treibers kann der Kunde den Vertrag mit einer Frist von 
sechs Wochen in Textform und unter Mitteilung seiner zu-
künftigen Anschrift oder der zur Bezeichnung seiner zu-
künftigen Entnahmestelle verwendeten Marktlokations-
Identifikationsnummer kündigen. Die Kündigung kann mit 
Wirkung zum Zeitpunkt des Auszugs oder mit Wirkung zu 
einem späteren Zeitpunkt erklärt werden. Die Kündigung 
beendet diesen Vertrag nicht und der Lieferant wird den 
Kunden zu den bisherigen Vertragsbedingungen an sei-
nem neuen Wohnsitz weiterbeliefern, wenn der Lieferant 
dem Kunden dies binnen zwei Wochen nach Erhalt der 
Kündigung anbietet und die Belieferung an dessen neuem 
Wohnsitz möglich ist. Die Belieferung zum Zeitpunkt des 
Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das 
Umzugsdatum rechtzeitig mitgeteilt hat.

9.4.  Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 9.1 aus 
Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lie-
feranten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht be-
kannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an 
seiner bisherigen Entnahmestelle, für die der Lieferant ge-
genüber dem örtlichen Netzbetreiber einstehen muss und 
für die er von keinem anderen Kunden eine Vergütung zu 
fordern berechtigt ist, nach den Preisen des Vertrags zu 
vergüten. Die Pflicht des Lieferanten zur unverzüglichen 
Abmeldung der bisherigen Entnahmestelle und Ansprü-
che des Lieferanten auf entgangenen Gewinn wegen einer 
nicht oder verspätet erfolgten Belieferung an der neuen 
Entnahmestelle bleiben unberührt.

9.5.  Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus 
dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch 
und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. 
Eine Übertragung nach Satz 1 ist dem Kunden spätestens 
sechs Wochen vor dem Zeitpunkt der Übertragung unter 
Angabe dieses Zeitpunkts mitzuteilen. Im Falle einer Über-
tragung hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhal-



tung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Übertragung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde 
vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen. 
Das Recht zur Abtretung von Forderungen nach § 398 BGB 
sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge, insbesondere bei 
Übertragungen i. S. d. Umwandlungsgesetzes, bleiben von 
dieser Ziffer unberührt.

 10. Datenschutz

 10.1.  Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen 
zum Datenschutz (z.B. Datenschutz-Grundverordnung – DS-
GVO, Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) für die Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten des Kunden ist: Stadtwer-
ke Herne AG, Grenzweg 18, 44623 Herne, E-Mail: kunden-
service@stadtwerke-herne.de, Tel.: 02323/592-0, Websei-
te: www.stadtwerke-herne.de, Kontaktformular: https://ssl.
stadtwerke-herne.de/index/ kontakt/kontaktformular.html. 

10.2.  Die Datenschutzbeauftragte des Lieferanten steht dem Kun-
den für Fragen zur Verarbeitung seiner personenbezogenen 
Daten unter fox-on Datenschutz GmbH, Pollerhofstraße 33a, 
51789 Lindlar/Köln, www.fox-on.com, Mail: dsb@fox-on.com, 
Tel. 02266/9015920, Fax 02266/9015929 zur Verfügung. 

10.3.  Der Lieferant verarbeitet folgende Kategorien personenbezo-
gener Daten: Identifikations- und Kontaktdaten des Kunden 
(z.B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer), Daten 
zur Identifikation der Verbrauchs- bzw. Einspeisestelle (z.B. 
Zählernummer, Identifikationsnummer der Marktlokation 
(Entnahmestelle)), Verbrauchsdaten, Angaben zum Beliefe-
rungszeitraum, Abrechnungsdaten (z.B. Bankverbindungsda-
ten), Daten zum Zahlungsverhalten.

 
10.4.  Der Lieferant verarbeitet die personenbezogenen Daten 

des Kunden zu den folgenden Zwecken und auf folgenden 
Rechtsgrundlagen:                                                         

 -   Erfüllung (inklusive Abrechnung) des Energieliefervertrags 
und Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfra-
ge des Kunden auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-
GVO.                  

 -  Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z.B. aus dem Mess-
stellenbetriebsgesetz sowie wegen handels- oder steuer-
rechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) 
DS-GVO.                        

 -  Wahrnehmung von Aufgaben, die im öffentlichen Interesse 
liegen (z.B. aus dem Messstellenbetriebsgesetz) auf Grund-
lage von Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO.                                                           

 -   Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 
6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies 
zur Wahrung berechtigter Interessen des Lieferanten oder 
Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grund-
rechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den 
Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.

 -   Soweit der Kunde dem Lieferanten eine Einwilligung zur Ver-
arbeitung personenbezogener Daten zur Telefonwerbung 
erteilt hat, verarbeitet der Lieferant personenbezogene 
Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs.1 lit. a) DS-GVO. Eine 
Einwilligung zur Telefonwerbung kann der Kunde jederzeit 
widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung erfolgt für die Zu-
kunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Wi-
derruf erfolgten Verarbeitung.

 -   Bewertung der Kreditwürdigkeit des Kunden zur Minimie-
rung von Ausfallrisiken sowie Mitteilung von Anhaltspunkten 
zur Ermittlung der Kreditwürdigkeit des Kunden durch die 
Auskunftei Creditreform Boniversum GmbH, Hellerbergstr. 
11, 41460 Neuss oder der SCHUFA Holding AG, Massen-
bergstr. 9 - 13, 44787 Bochum auf Grundlage von Art. 6 
Abs. 1 lit. b) und f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage 
von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit 
dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Lieferanten 
oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, 
die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, über-
wiegen. Der Lieferant übermittelt zur Ermittlung der Kredit-

würdigkeit personenbezogene Daten zur Identifikation des 
Kunden Namen, Anschrift und Geburtsdatum sowie Daten 
über nicht vertragsgemäßes oder betrügerisches Verhalten 
an die genannte Auskunftei. Die Auskunftei verarbeitet die 
erhaltenen Daten und verwendet sie zudem zum Zwecke 
der Profilbildung (Scoring), um Dritten Informationen zur Be-
urteilung der Kreditwürdigkeit des Kunden zu geben. In die 
Berechnung der Kreditwürdigkeit fließen unter anderem die 
Anschriftendaten des Kunden ein. 

10.5.  Eine Offenlegung bzw. Übermittlung der personenbezogenen 
Daten des Kunden erfolgt – im Rahmen der in Ziff. 10.4 ge-
nannten Zwecke – ausschließlich gegenüber folgenden Emp-
fängern bzw. Kategorien von Empfängern: Öffentliche Stellen 
auf Grund von Rechtsvorschriften, externe Auftragnehmer 
entsprechend Art. 28 DSGVO sowie externe Stellen und in-
terne Abteilungen zur Erfüllung der unter Ziff. 10.4 genann-
ten Zwecke. 

10.6.  Zudem verarbeitet der Lieferant personenbezogene Daten, 
die sie von den in Ziff. 10.5 genannten Empfängern bzw. Kate-
gorien von Empfängern erhält. Er verarbeiten auch personen-
bezogene Daten, die er aus öffentlich zugänglichen Quellen, 
z.B. aus Grundbüchern, Handelsregistern und dem Internet 
zulässigerweise gewinnen durften. 

10.7.  Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an oder 
in Drittländer oder an internationale Organisationen erfolgt 
nicht. 

10.8.  Die personenbezogenen Daten des Kunden werden zu den 
unter Ziff. 10.4 genannten Zwecken solange gespeichert, 
wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. Zum 
Zwecke der Direktwerbung und der Marktforschung werden 
die personenbezogenen Daten des Kunden solange gespei-
chert, wie ein überwiegendes rechtliches Interesse des Lie-
feranten an der Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägi-
gen rechtlichen Bestimmungen besteht, längstens jedoch für 
eine Dauer von zwei Jahren über das Vertragsende hinaus. 

10.9.  Der Kunde hat gegenüber dem Lieferanten Rechte auf Aus-
kunft über seine gespeicherten personenbezogenen Daten 
(Art. 15 DS-GVO); Berichtigung der Daten, wenn sie fehler-
haft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO); 
Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck 
der Verarbeitung erfüllt und die Speicherung daher nicht 
mehr erforderlich ist oder der Kunde eine erteilte Einwilligung 
zur Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten wi-
derrufen hat (Art. 17 DS-GVO); Einschränkung der Verarbei-
tung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 DS-GVO genannten 
Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-GVO); Datenüber-
tragbarkeit der vom Kunden bereitgestellten, ihn betreffen-
den personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO); Recht auf 
Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die 
Rechtmäßigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung er-
folgten Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) 
und Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 
77 DS-GVO). 

10.10.  Im Rahmen dieses Vertrags muss der Kunde diejenigen perso-
nenbezogenen Daten (vgl. Ziff. 10.3) bereitstellen, die für den 
Abschluss des Vertrags und die Erfüllung der damit verbun-
denen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren 
Erhebung der Lieferant gesetzlich verpflichtet ist. Ohne die-
se Daten kann der Vertrag nicht abgeschlossen bzw. erfüllt 
werden. 

10.11.  Zum Abschluss und zur Erfüllung des Vertrags findet keine 
automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 
statt. Widerspruchsrecht: Der Kunde kann der Verarbeitung 
seiner personenbezogenen Daten für Zwecke der Direktwer-
bung und/oder der Marktforschung gegenüber dem Lieferan-
ten ohne Angabe von Gründen jederzeit widersprechen. Der 
Lieferant wird personenbezogenen Daten nach dem Eingang 
des Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke der Direktwer-
bung und/oder Marktforschung verarbeiten und die Daten 



löschen, wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken 
(beispielsweise zur Erfüllung des Vertrags) erforderlich ist. 
Auch anderen Verarbeitungen, die der Lieferant auf die Wahr-
nehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse i.S.d. 
Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO liegt, oder auf ein berechtigtes 

Interesse i.S.d. Art.6 Abs.1 lit.f) DS-GVO stützt, kann der Kun-
de gegenüber dem Lieferanten aus Gründen, die sich aus der 
besonderen Situation des Kunden ergeben, jederzeit unter 
Angabe dieser Gründe widersprechen. Der Lieferant wird die 
personenbezogenen Daten im Falle eines begründeten Wider-
spruchs grundsätzlich nicht mehr für die betreffenden Zwe-
cke verarbeiten und die Daten löschen, es sei denn, er kann 
zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die 
Interessen, Rechte und Freiheiten des Kunden überwiegen, 
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Der Widerspruch 
ist zu richten an: Stadtwerke Herne AG, Grenzweg 18, 44623 
Herne; kundeservice@stadtwerke-herne.de.

11.  Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / 
 Lieferantenwechsel

11.1.  Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgel-
ten sind beim jeweils zuständigen Netzbetreiber erhältlich.

11.2.  Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. 
Nach dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neu-
en Lieferanten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des 
vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der 
Lieferant aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, den 
Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der geschätzte Ver-
brauch anzugeben.

12. Streitbeilegungsverfahren

12.1.  Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetrei-
ber (Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von 
Verbrauchern i. S. d. § 13 BGB (Verbraucher) insbesonde-
re zum Vertragsschluss oder zur Qualität von Leistungen 
des Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), die den An-
schluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Ener-
gie sowie die Messung der Energie betreffen, im Verfahren 
nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen 
ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten. Verbrau-
cherbeschwerden sind zu richten an: Stadtwerke Herne 
AG, Grenzweg 18, 44623 Herne, Telefon: 02323 592-555, 
E-Mail: kundenservice@stadtwerke-herne.de. 

Widerspruchsrecht: Der Kunde kann der Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung 
und/oder der Marktforschung gegenüber den Stadtwerken 
ohne Angabe von Gründen jederzeit widersprechen. Die 
Stadtwerke werden personenbezogenen Daten nach dem 
Eingang des Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke der 
Direktwerbung und/oder Marktforschung verarbeiten und 
die Daten löschen, wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen 
Zwecken (beispielsweise zur Erfüllung des Vertrags) erfor-
derlich ist. Auch anderen Verarbeitungen, die die Stadtwer-
ke auf die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen 
Interesse i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO liegt, oder auf ein 
berechtigtes Interesse i.S.d. Art.6 Abs.1 lit.f ) DS-GVO stützt, 
kann der Kunde gegenüber den Stadtwerken aus Gründen, 
die sich aus der besonderen Situation des Kunden ergeben, 
jederzeit unter Angabe dieser Gründe widersprechen. Die 
Stadtwerke werden die personenbezogenen Daten im Falle 
eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich nicht mehr 
für die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten lö-
schen, es sei denn, er kann zwingende Gründe für die Verar-
beitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freihei-
ten des Kunden überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen. Der Widerspruch ist zu richten an: Stadtwerke 
Herne AG,Grenzweg 18, 44623 Herne; Fax.: 02323/592-222, 
E-Mail: kundenservice@stadtwerke-herne.de.

12.2.  Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach 
§ 111b EnWG sowie § 4 Abs. 2 Satz 4 Verfahrensordnung 
zur Durchführung eines Schlichtungsverfahrens anzuru-
fen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht abge-
holfen oder auf diese nicht innerhalb der Bearbeitungs-
frist geantwortet hat. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberührt. 
Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei 
der Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer 
Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetz-
liche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht 
der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes 
Verfahren (z. B. nach dem EnWG) zu beantragen, bleibt un-
berührt. 

12.3.  Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: 
 Schlichtungsstelle Energie e. V., 
 Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, 
 Telefon: 030/2757240–0, Telefax: 030/2757240–69, 
 E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de, 
 Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de.

12.4.  Allgemeine Informationen der BNetzA zu Verbraucherrech-
ten für den Bereich Elektrizität und Gas sind erhältlich 
über den 

 Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur, 
 Postfach 8001, 53105 Bonn, 
 Telefon: 030/22480-500, Telefax: 030/22480-323, 
 E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de.

12.5.  Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-
Streitbeilegungs-Plattform der Europäischen Union 
kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer Ver-
braucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder 
Online-Dienstleistungsvertrag sowie Informationen über 
die Verfahren an den Verbraucherschlichtungsstellen in 
der Europäischen Union zu erhalten. Die Online-Streitbei-
legungs-Plattform kann unter folgendem Link aufgerufen 
werden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Allgemeine Informationen nach dem 
 Energiedienstleistungsgesetz

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch 
Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine 
Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energie-
audits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt 
sind. Weiterführende Informationen zu der sog. Anbieterliste und 
den Anbietern selbst erhalten sie unter www.bfee-online.de. Sie 
können sich zudem bei der Deutschen Energieagentur über das 
Thema Energieeffizienz umfassend informieren. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie unter www.energieeffizienz-online.info.

14. Schlussbestimmungen

14.1.  Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Neben-
abreden bestehen nicht.

14.2.  Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam 
oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Ver-
trag im Übrigen davon unberührt. 




